
STADT STEINBACH (TAUNUS)  

 
 

 

 

Beschlussvorlage   

 

Vorlage-Nr. VL-47/2020 

Federführende Abteilung: 1 Hauptamt, Einwohnerservice, 
Sicherheit und Ordnung 

Sachbearbeiter: Köhler, Sebastian 

Datum: 29.09.2020 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) 05.10.2020 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung 19.10.2020  

 
Betreff: 
 
IV. Nachtrag zur Hauptsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den IV. Nachtrag zur Hauptsatzung der 
Stadt Steinbach (Taunus) gemäß dem im Anhang zu dieser Drucksache befindlichen 
Entwurf. 
 

 

Begründung: 
 
Nachdem die HGO im Mai 2020 novelliert wurde, besteht nach § 84 HGO sowohl die 
Möglichkeit einen Ausländerbeirat als auch eine Integrations-Kommission zu wählen bzw. 
einzurichten. 
 
Da sich innerhalb der städtischen Gremien und der Ausländerkommission darauf 
verständigt wurde, dass eine Integrations-Kommission eingerichtet werden soll, ist es 
erforderlich rechtzeitig vor der öffentlichen Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen, die Hauptsatzung zu ändern. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine Auswirkungen 
 
gez. gez. 
Steffen Bonk Sebastian Köhler 
Bürgermeister Amtsleiter 


	Begründung:



